
414.54
Reglement  
über den Studiengang Master of Advanced Studies  
in Secondary and Higher Education für das Erteilen 
von allgemein bildendem Unterricht an Berufs-
fachschulen
(Änderung vom 12. Dezember 2011)

Der Universitätsrat beschliesst:

Das Reglement über den Studiengang Master of Advanced Studies 
in Secondary and Higher Education für das Erteilen von allgemein 
bildendem Unterricht an Berufsfachschulen vom 6. Februar 2006 wird 
wie folgt geändert:

Titel vor § 39:

G. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Schluss-
bestimmungen

§ 41.    1 Zulassungen zu diesem Studiengang sind letztmals auf das 
Frühjahrssemester 2012 möglich. 

2 Anmeldungen zur letztmaligen modulübergreifenden Prüfung 
haben spätestens am 30. Mai 2015 zu erfolgen. Spätere Anmeldungen 
werden nicht entgegengenommen.

3 Nach Abschluss der letztmaligen modulübergreifenden Prüfung 
wird dieses Reglement aufgehoben.

Im Namen des Universitätsrates
Die Präsidentin: Der Aktuar: 
Aeppli Brändli 

Inkrafttreten

Diese Änderung tritt rückwirkend auf den 1. Dezember 2011 in Kraft 
(ABl 2011, 3863).
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